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DVI - BEITRAGSORDNUNG  
gültig  ab  dem  01.01.2027  (Anhang  zu r Satzung,  Stand : Mai 2026)  

  

 

 

 

 

 

Alle  Mitglieder  profitieren  von  exklusiven  Vorteilen  innerhalb  des  dvi - Netzwerks.  Hierzu  

zählen  insbesondere:  

» kostenlose  Veranstaltungsteilnahmen  im Rahmen  des  jeweils  geltenden  Kontingents , 

» ein  Rabatt  von  20  % auf  die  regulären  Teilnahmegebühren  der  Online - Seminare  und  

Präsenz veranstaltungen*  bei  ausgeschöpftem  Kontingent  sowie  

» Inklusivleistungen  für ordentliche  Mitglieder  

Ordentliche  Mitglieder  

 

Bemessungsgrundlage  des  Mitgliedsbeitrags  

Die  Einstufung  ordentlicher  Mitglieder  erfolgt  anhand  des  Jahresumsatzes  des  

Unternehmens.  

Maßgeblich  ist der  Umsatz,  der  im zuletzt  festgestellten  Jahresabschluss  ausgewiesen  ist. 

Auf  dieser  Grundlage  erfolgt  die  Zuordnung  zu  einer  der  geltenden  Umsatzstufen  des  dvi. 

Mitglied  kann  entweder  ein  einzelnes  Unternehmen  oder  eine  im Mitgliedsantrag  definierte  

Unternehmensgruppe  sein.  

Im  Falle  einer  Unternehmensgruppe : 

» sind die einbezogenen Gesellschaften verbindlich im Mitgliedsantrag festzulegen;  

» werden die Umsätze aller einbezogenen Gesellschaften zur Beitragsbemessung 

addiert.  

Zur  Inanspruchnahme  der  Leistungen  sind  ausschließlich  die  Mitarbeitenden  des  einzelnen  

Unter nehmens  oder  der  einbezogenen  Gesellschaften  berechtigt.  Nicht  einbezogene  

Gesellschaften  und  deren  Mitarbeitende  sind  –  auch  bei  gesellschaftsrechtlichen  oder  

wirtschaftlichen  Verbin dungen  –  von  der  Nutzung  ausgeschlossen.  Eine  Übertragung  oder  

mittelbare  Inanspruchnahme  durch  Dritte  ist unzulässig.  

Das  dvi  behält  sich  vor,  die  Angaben  zur  Umsatzhöhe  und  zur  Zusammensetzung  der  

Mitglieds einheit  zu  überprüfen.  
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Außerordentliche  Mitglieder  

 

Inkrafttreten  

Diese  Beitragsordnung  tritt zum  01.01.2027  in Kraft.  

 


